
Sélection d'article sur la
politique suisse

Requête 24.04.2024

Thème Sans restriction
Mot-clés Sans restriction
Acteurs Gasser, Fabien, Fels, Michel-André, Bertossa, Yves
Type de
processus Sans restriction
Date 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Imprimer

Éditeur

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Contributions de

Bieri, Niklaus
Bühlmann, Marc

Citations préféré

Bieri, Niklaus; Bühlmann, Marc 2024. Sélection d'article sur la politique suisse: , 2018 -
2020. Bern: Année Politique Suisse, Institut de science politique, Université de Berne.
www.anneepolitique.swiss, téléchargé le 24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE

http://www.anneepolitique.swiss


Sommaire

1Chronique générale
1Eléments du système politique
1Institutions et droits populaires

1Administration judiciare

1Infrastructure et environnement
1Transports et communications

1Trafic d'agglomération, transport public

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Abréviations

KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
AB-BA Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft
GPK-NR Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates
BAV Bundesamt für Verkehr
GK Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung
Fedpol Bundesamt für Polizei

CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil
national

AS-MPC Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération
CDG-CN Commission de gestion du Conseil national
OFT Office fédéral des transports
CJ Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale
Fedpol Office fédéral de la police

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Administration judiciare

Nach dem Rücktritt von Michael Lauber hatte die GK die Aufgabe, die Wahl einer neuen
Bundesanwältin oder eines neuen Bundesanwalts zu organisieren. Die Kommission
setzte sich einen ambitionierten Fahrplan: Bereits in der Wintersession 2020 sollte die
Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers durch die Vereinigte
Bundesversammlung vorgenommen werden. In der Zwischenzeit übernahmen die
beiden Stellvertreter Ruedi Montanari und Jacques Rayroud die Leitung der
Bundesanwaltschaft interimistisch. 

Schon früh wurden in der Presse zahlreiche Namen potentieller Nachfolgerinnen und
Nachfolger kolportiert. Die NZZ bezeichnete schon kurz nach der
Rücktrittsankündigung Laubers den amtierenden Staatsanwalt des Kantons Zürich,
Peter Pellegrini, als Kronfavoriten. Die Aargauer Zeitung nannte die Namen der
Staatsanwälte des Kantons Basel-Stadt – Alberto Fabbri – und des Kantons Bern –
Michel-André Fels. Rasch wurden aber auch Forderungen laut, eine Frau und jemanden
aus der Romandie zu berücksichtigen, zumal es bisher mit Carla del Ponte erst eine
Bundesanwältin gegeben habe (von 1994 bis 1998) und auch die Romandie bisher eher
untervertreten gewesen sei. Beide Forderungen erfüllte Maria-Antonella Bino. Die aus
Genf stammende und bis 2013 als stellvertretende Bundesanwältin amtende Bino
erhielt rasch mediale Aufmerksamkeit und Unterstützung von GK-Mitglied Christian
Lüscher (fdp, GE). Aber auch Gaëlle van Hove, Richterin am Genfer Strafgericht, wurde
als mögliche Westschweizer Frauenkandidatur gehandelt. Kathrin Bertschy (glp, BE),
ebenfalls Mitglied der GK, forderte im Tages-Anzeiger mindestens gleich viele
Kandidatinnen wie Kandidaten. Sie nannte verschiedene mögliche Kandidatinnen,
allesamt aktuelle Staatsanwältinnen: Gabriela Mutti, Franziska Müller, Barbara
Loppacher oder Sara Schödler hätten sich einen Namen gemacht, zitierte der Tages-
Anzeiger die Berner GLP-Nationalrätin. Die Aargauer Zeitung konzentrierte sich
hingegen auf die Mindervertretung der Romandie und präsentierte neben Bino und van
Hove gleich sechs weitere Namen aus der Westschweiz: Olivier Jornot, Yves Bertossa,
Stéphane Grodecki, Eric Cottier, Fabien Gasser und Juliette Noto. 
Im Rahmen der medialen Diskussionen um das Kandidatinnen- und Kandidatenkarussell
wurden auch mögliche Reformen der Bundesanwaltschaft diskutiert. Die SP reichte
eine parlamentarische Initiative ein, mit der die eidgenössische Strafverfolgung
effizienter organisiert werden soll. In Diskussion war auch ein Postulat von Daniel
Jositsch (sp, ZH), das eine Analyse der Strukturen forderte, sowie eine Untersuchung
der GPK zum Verhältnis zwischen der Bundesanwaltschaft und deren Aufsichtsbehörde
(AB-BA). 1

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 02.10.2020
MARC BÜHLMANN

Infrastructure et environnement

Transports et communications

Trafic d'agglomération, transport public

Am 6. Februar 2018 teilte Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamtes für Verkehr, mit,
die Postauto AG habe zwischen 2007 und 2015 rund CHF 78 Mio. an Subventionen
ertrogen. Dabei habe die Postauto AG Gewinne, die auf einigen Linien erwirtschaftet
werden konnten, in andere Sparten verschoben und mit fingierten Kosten eine tiefere
Wirtschaftlichkeit vorgetäuscht, um mehr Subventionen zu erhalten. Am selben Tag
nahm Post-Chefin Susanne Ruoff zum sogenannten Postauto-Skandal Stellung. Sie
bedaure die Vorgänge und hielt fest, dass sie erst im November 2017 von den Vorwürfen
erfahren und danach vollkommene Transparenz geschaffen habe. Die Post habe eine
interne Untersuchung eröffnet und werde mit allen Behörden kooperieren, um die
Angelegenheit zu klären. Die CHF 78 Mio. werde die Post zurückzahlen. Der Leiter und
der Finanzchef der Postauto AG mussten das Unternehmen per sofort verlassen. Auch
die Politik reagierte auf den aufgedeckten Skandal: Die Präsidentin der KVF-NR,
Nationalrätin Edith Graf-Litscher (sp, TG) zeigte sich enttäuscht, appellierte an die
Verantwortung der Post als Bundesbetrieb und kündigte an, die Kommission werde sich
im März mit der Angelegenheit befassen. 

AUTRE
DATE: 06.02.2018
NIKLAUS BIERI
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Schon am 8. Februar kamen weitere Ungereimtheiten ans Licht. So wurde bekannt, dass
einige Kantone bereits 2011/2012 vom Bundesamt für Verkehr (BAV) deutlich gefordert
hatten, die Verwaltung der Postauto AG gründlich zu überprüfen. Die Kantone Bern,
Jura, Waadt und Neuenburg schrieben in ihrem gemeinsamen Brief, die Postauto AG
weise Mängel in der Transparenz auf, die eine Einschätzung der wahren finanziellen
Situation verunmöglichten. Das BAV hatte darauf nach einer Untersuchung rund CHF
13.7 Mio. von der Postauto AG zurückgefordert, ohne jedoch das Ausmass der
Umbuchungstricks erkannt zu haben. Dieses sei dem BAV erst im Rahmen einer
Reorganisation der Postauto AG aufgefallen. In Erklärungsnotstand geriet auch die
Revisionsgesellschaft KPMG, welcher in den jährlichen Revisionen keine
Ungereimtheiten aufgefallen waren. Den grössten Wirbel erzeugte aber der „Blick“, der
schrieb, Post-Chefin Ruoff habe durch eine Aktennotiz schon seit 2013 von
Kostenumbuchungen zu Lasten des öffentlich finanzierten Verkehrs gewusst. Ruoff
beharrte jedoch auf ihrer Aussage, sie habe erst 2017 davon erfahren. 
Am 14. Februar beschloss der Verwaltungsrat der Post, Susanne Ruoff als Post-Chefin
im Amt zu belassen, mindestens bis zum Abschluss der Untersuchungen. Der
Verwaltungsrat teilte weiter mit, dass die Boni von Ruoff und der Geschäftsleitung der
Postauto AG für das vergangene Jahr vorerst nicht ausbezahlt würden. Zudem
entschied der Verwaltungsrat, künftig auf ein Gewinnziel für die Postauto-Sparte zu
verzichten. Zuvor liessen Medienberichte den Verdacht aufkommen, die Führung der
Postauto AG habe sich unlauterer Methoden bedient, um den von der Post-Führung
geforderten Gewinn erzielen zu können. 
Ebenfalls am 14. Februar reichte das BAV eine Strafanzeige ein. Bundesanwalt Michael
Lauber und der Generalstaatsanwalt des Kantons Bern, Michel-André Fels, lehnten es
am 21. Februar jedoch ab, die Strafanzeige anzunehmen, da bei Subventionsbetrug das
zuständige Amt zu verfolgen und beurteilen habe. Das BAV teilte mit, es habe keine
Kapazitäten zur Verfolgung des Falls. Der Bundesrat betraute deshalb Ende Februar das
Bundesamt für Polizei (Fedpol) mit der Untersuchung. Die Post rief im Februar eine
Expertengruppe ins Leben, um die interne Untersuchung durchzuführen. Weil diese
dem Verwaltungsratspräsidenten Urs Schwaller unterstellt war, wurde die
Unabhängigkeit der Expertengruppe von Medien und Politik in Frage gestellt. 2
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